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RS OGH 1996/1/30 1Ob50/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1996

Norm

AHG §1 Ba

AHG §1 Cd5

AHG §1 Cd10

Rechtssatz

Ansprüche eines bei einem Verkehrsunfall Verletzten unterliegen dann dem Amtshaftungsgesetz, wenn die Fahrt, auf

der sich der Verkehrsunfall ereignete, im Rahmen der Hoheitsverwaltung erfolgte. Dazu zählt unter anderem eine

Einsatzfahrt der Polizei.
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